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6. März 2024 
 

Anfrage für die Stadtverordnetenversammlung am 27.03.2024 
 

Erarbeitung des Mietspiegels 
 
Mit Beschluss des Antrages AT-30/23 durch die Stadtverordnetenversammlung wurde die 
Stadtverwaltung beauftragt, einen Mietspiegel für die Stadt Cottbus/Chóśebuz zu 
erarbeiten und im 2. Quartal 2024 vorzulegen. 
 
Hierzu stellen wir folgende Fragen: 
 

1. Welche Wohnungsunternehmen werden für die statistischen Erhebungen zur 
Erarbeitung des Mietspiegels herangezogen? 
 

2. Wie viele Erhebungen werden insgesamt durchgeführt? 
 

3. Wie viele Stichproben erfolgen direkt bei Mieterinnen und Mietern? 
 

4. Wie gestaltet sich der zeitliche Ablauf der Erstellung des Mietspiegels? Ist in 
diesem Zusammenhang das Ziel 2. Quartal zu halten? 

 
 
 
Matthias Loehr 
Fraktionsvorsitzender 
 
 


